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Rößl 

Antrag: Zu- und Abfahrt Schlachthof regeln 

Die Durchfahrt für LKW wird für die Straße "Am Banngraben" untersagt (mittels 
Verkehrszeichen 253), außerdem wird für das Wohngebiet eine Verkehrsberuhigung 
durch eine Tempo-30-Zone eingerichtet. 

Begründung: 

Durch die Verdoppelung der Schlachtungen wird das Verkehrsaufkommen durch an 
und abfahrende LKW's für die betroffenen Anwohner "Am Banngraben" in Zukunft 
stark ansteigen. Auch anderer Schwerlastverkehr bewegt sich mit hohen 
Geschwindigkeiten diese Straße entlang. Tempo SO interessiert die wenigsten! Auf 
Anfrage bei der Polizei wurde einer Anwohnerin mitgeteilt, dass eine Durchfahrts- und 

. Geschwindigkeitskontrolle mangels Kapazitäten nicht durchgeführt werden kann. 
Um zu sichern, dass der LKW-Verkehr künftig über die Straubinger Straße geleitet wird 
und nicht die Abkürzung über den Banngraben genutzt wird, soll ein Durchfahrtsverbot 
für LKW umgesetzt werden. 
Um auch für andere Verkehre die Durchfahrt als Abkürzung durch dieses Wohngebiet 
unattraktiver zu gestalten wird ein Tempolimit für die Straße "Am Banngraben " 
ausgewiesen, das Wohngebiet zu einer Tempo-30-Zone erklärt werden. 
Es geht um Familien mit Kindern, die in dieser Straße wohnen, eine Durchfahrt als 
Abkürzung zum angrenzenden Gewerbegebiet ist für die Anwohner nicht zumutbar und 
kann so minimiert werden. 
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